
LUFTVERKEHRS-ZULASSUNGS-ORDNUNG 
(LuftVZO) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 610), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2007 (BGBl. I S. 1048) 

 
 

§ 24a 
Tauglichkeitszeugnis 

 
(1) Das Tauglichkeitszeugnis wird gemäß dem entsprechenden Muster in Anlage 3 nach 
dem vollständigen Abschluss der entsprechenden flugmedizinischen Untersuchung erteilt. 
Der Umfang der flugmedizinischen Untersuchung und die Beurteilungsmaßstäbe für die 
Tauglichkeit richten sich nach den Bestimmungen über Anforderungen an die Tauglichkeit 
(JAR-FCL 3 deutsch). 
 
(2) Die Anforderungen der Tauglichkeitsklasse 1 gelten für Verkehrsflugzeugführer, 
Berufsflugzeugführer, Verkehrshubschrauberführer, Berufshubschrauberführer, 
Luftschiffführer, Freiballonführer mit der Lizenz nach § 46 Abs. 5 der Verordnung über 
Luftfahrtpersonal und Flugtechniker auf Hubschraubern bei den Polizeien des Bundes und 
der Länder. 
 
(3) Die Anforderungen der Tauglichkeitsklasse 2 gelten für Privatflugzeugführer, 
Privathubschrauberführer, Segelflugzeugführer, Flugingenieure, Freiballonführer mit der 
Lizenz nach 
§ 46 Abs. 1 der Verordnung über Luftfahrtpersonal und Führer von Luftsportgeräten. 
 
 

§ 24b 
Tauglichkeitsuntersuchungen 

 
(1) Untersuchungen zur erstmaligen Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses der Klasse 1 
werden von den nach § 24e Abs. 4 anerkannten flugmedizinischen Zentren durchgeführt. 
Untersuchungen zur Verlängerung oder Erneuerung eines Tauglichkeitszeugnisses der 
Klasse 1 sowie sonstige Untersuchungen zur Beurteilung der flugmedizinischen Tauglichkeit 
werden von den nach § 24e Abs. 4 anerkannten flugmedizinischen Zentren oder von den 
nach § 24e Abs. 3 anerkannten  flugmedizinischen Sachverständigen durchgeführt. 
 
(2) Untersuchungen zur erstmaligen Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses der Klasse 2, 
Untersuchungen zur Verlängerung oder Erneuerung eines flugmedizinischen 
Tauglichkeitszeugnisses der Klasse 2 sowie sonstige Untersuchungen zur Beurteilung der 
flugmedizinischen Tauglichkeit werden von den nach § 24e Abs. 4 anerkannten 
flugmedizinischen Zentren oder von den nach § 24e Abs. 2 oder 3 anerkannten 
flugmedizinischen Sachverständigen durchgeführt. 
 
(3) Bei der Untersuchung hat der Bewerber seine Identität durch Vorlage eines amtlichen 
Ausweisdokuments nachzuweisen, soweit er dem flugmedizinischen Sachverständigen nicht 
persönlich bekannt ist. Bei Untersuchungen zur Verlängerung oder Erneuerung eines  
Tauglichkeitszeugnisses ist zusätzlich das letzte Tauglichkeitszeugnis vorzulegen. 
 
(4) Der anerkannte flugmedizinische Sachverständige nach § 24e Abs. 2 oder 3 oder das 
anerkannte flugmedizinische Zentrum nach § 24e Abs. 4 übermittelt dem Luftfahrt- 
Bundesamt nach jeder, auch abgebrochenen Untersuchung in der vom Luftfahrt-Bundesamt 
festgelegten Form den  Familiennamen, den Geburtsnamen und sonstige frühere Namen, 
die Vornamen, das Geburtsdatum, den  Geburtsort, das Geschlecht, die Anschrift des 
Bewerbers, die Referenznummer, die Bezeichnung der Stelle, die über die Tauglichkeit 
entschieden hat, den Tag dieser Entscheidung und im Falle der Feststellung der  



Tauglichkeit das Tauglichkeitszeugnis. Ist keine abschließende Entscheidung getroffen 
worden, da Tatsachen festgestellt wurden, die Zweifel an der Tauglichkeit des Luftfahrers 
begründen und eine Überprüfung nach § 24c erforderlich machen, oder ist die Untauglichkeit 
des Bewerbers festgestellt worden, ist dies ebenfalls zur Eingabe in die Zentrale 
Luftfahrerdatei nach § 65 des Luftverkehrsgesetzes mitzuteilen. 
 
(5) Das Luftfahrt-Bundesamt übermittelt auf Antrag der für die Lizenzerteilung zuständigen 
Stelle die ihm nach Absatz 4 übermittelten Daten zum Zweck der Durchführung der Aufsicht 
nach § 24e Abs. 7 über die nach § 24e Abs. 2 anerkannten Sachverständigen. 
 
 

§ 24c 
Weitergehende Überprüfung der Tauglichkeit 

 
(1) Wenn ein anerkanntes flugmedizinisches Zentrum oder ein nach § 24e Abs. 3 
anerkannter flugmedizinischer Sachverständiger bei einem Bewerber um ein 
Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 die Untauglichkeit des Bewerbers festgestellt hat oder 
Tatsachen, die Zweifel an der Tauglichkeit begründen, kann der Bewerber bei einem 
anerkannten flugmedizinischem Zentrum diese Feststellung weitergehend überprüfen 
lassen. Wenn ein anerkanntes flugmedizinisches Zentrum oder ein nach § 24e Abs. 2 oder 3 
anerkannter flugmedizinischer Sachverständiger bei einem Bewerber um ein 
Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2 die Untauglichkeit des Bewerbers festgestellt hat oder 
Tatsachen, die Zweifel an der Tauglichkeit des Bewerbers begründen, kann der Bewerber 
bei einem anerkannten flugmedizinischem Zentrum oder einem nach § 24e Abs. 3 
anerkannten flugmedizinischen Sachverständigen diese Feststellungen weitergehend 
überprüfen lassen. Der überprüfende flugmedizinische Sachverständige oder das 
überprüfende flugmedizinische Zentrum prüft unter Anwendung der Bestimmungen von JAR-
FCL 3 deutsch, ob ein Tauglichkeitszeugnis oder ein Tauglichkeitszeugnis mit Auflagen und 
Einschränkungen ausgestellt werden kann oder die Untauglichkeit zu bestätigen ist, und 
kann Fachärzte, andere flugmedizinische Sachverständige und Psychologen hinzuziehen 
und die für eine Überprüfung erforderlichen medizinischen Befunde mit Einwilligung des 
Bewerbers an diese übermitteln. Das nach abgeschlossener Überprüfung ausgestellte 
Tauglichkeitszeugnis oder die Bestätigung der Untauglichkeit wird dem Bewerber übergeben 
und nach § 24d Abs. 1 in Kopie der für die Lizenzerteilung zuständigen Stelle übermittelt. § 
24b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß. Wenn nach dieser Überprüfung ein Tauglichkeitszeugnis 
ausgestellt wird, ist auf diesem zu vermerken, dass die Tauglichkeit nach einer 
weitergehenden Überprüfung festgestellt wurde. 
 
(2) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit oder Tauglichkeit 
eines Bewerbers um eine Lizenz oder eines Inhabers einer Lizenz begründen, kann die für 
die Lizenz zuständige Stelle anordnen, dass der Betroffene seine Zuverlässigkeit oder 
Tauglichkeit durch eine Begutachtung durch ein von ihr bestimmtes flugmedizinisches  
Zentrum nach § 24e Abs. 4 oder ein von ihr bestimmten flugmedizinischen Sachverständigen 
nach § 24e Abs. 2 oder 3 nachweist. 
 
 

§ 24d 
Erteilung und Gültigkeit eines Tauglichkeitszeugnisses 

 
(1) Nach vollständigem Abschluss einer Untersuchung nach § 24b oder der Überprüfung 
nach § 24c stellt die untersuchende oder überprüfende Stelle im Falle der Tauglichkeit ein 
Tauglichkeitszeugnis aus. Ein Original oder eine vom ausstellenden flugmedizinischen 
Zentrum oder flugmedizinischen Sachverständigen bestätigte Kopie des 
Tauglichkeitszeugnisses ist der für die Lizenz zuständigen Stelle zu übermitteln. Wenn die 
Untauglichkeit eines Bewerbers festgestellt wurde, ist ihm dies schriftlich mitzuteilen. Die für 



die Lizenz zuständige Stelle ist hierüber zu unterrichten. Die Pflicht zur Übermittlung der 
Daten nach § 24b Abs. 4 bleibt unberührt. 
 
(2) Die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses beträgt ab dem Tag des Abschlusses der 
Untersuchung  
 
1. für Klasse 1: 
Zwölf Monate, jedoch längstens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres, danach sechs 
Monate, bei Inhabern einer Lizenz zum Führen von Flugzeugen und Hubschraubern bereits 
nach Vollendung des 40. Lebensjahres sechs Monate, wenn diese gewerbsmäßig Transport 
von Fluggästen mit Luftfahrzeugen, die mit nur einem Piloten betrieben werden, durchführen; 
 
2. für Klasse 2: 
60 Monate bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres, danach 24 Monate bis zur Vollendung 
des 60. Lebensjahres und danach zwölf Monate.  
 
Ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 schließt die Tauglichkeit der Klasse 2 mit der dieser 
zugeordneten Gültigkeitsdauer ein. Ist aufgrund des Befundes eine kürzere Gültigkeitsdauer 
für die betreffende Tauglichkeitsklasse erforderlich, ist dies in dem Tauglichkeitszeugnis zu 
vermerken. 
 
(3) Bei der wiederholten Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses beginnt die Gültigkeit nach 
Absatz 2 am Tag des Abschlusses der Verlängerungs- oder Erneuerungsuntersuchung. Wird 
die Verlängerungsuntersuchung innerhalb der letzten 45 Tage vor dem Ablauf der Gültigkeit 
des vorhergehenden Tauglichkeitszeugnisses durchgeführt, bestimmt sich die Gültigkeit des 
Tauglichkeitszeugnisses nach Absatz 2 vom Zeitpunkt des Ablaufs der Gültigkeit des 
vorhergehenden Tauglichkeitszeugnisses. 
 
(4) Sind im Rahmen einer Untersuchung der Tauglichkeit Einschränkungen oder Auflagen im 
Tauglichkeitszeugnis zu vermerken, werden diese Eintragungen durch das flugmedizinische 
Zentrum nach § 24e Abs. 4 oder durch den flugmedizinischen Sachverständigen nach § 24e 
Abs. 2 und 3 vorgenommen und der für die Lizenz zuständigen Stelle mitgeteilt. Dies gilt 
auch im Falle der Aufhebung oder Änderung bereits eingetragener Auflagen oder 
Einschränkungen. § 24b Abs. 4 bleibt unberührt. Wurden im Rahmen einer 
Tauglichkeitsuntersuchung Tatsachen bei einem Inhaber einer Lizenz festgestellt, die eine 
Nichttauglichkeit begründen, verliert das bereits erteilte Tauglichkeitszeugnis seine 
Gültigkeit. Wird die Tauglichkeit eines Bewerbers durch ein vom Luftfahrt-Bundesamt 
anerkanntes flugmedizinisches Zentrum oder einen flugmedizinischen Sachverständigen 
nach § 24e Abs. 2 oder 3 eingeschränkt, ist dies der für die Lizenz zuständigen Stelle und 
dem Luftfahrt-Bundesamt mitzuteilen. § 29 bleibt unberührt. 
 
(5) Das Tauglichkeitszeugnis der für die Tätigkeit vorgeschriebenen Klasse ist beim Betrieb 
des Luftfahrzeugs mitzuführen. 
 


